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Zitat von Catania

Für Arbeitnehmer außerhalb des ÖD gibt es dann zumindest die Möglichkeit, Urlaub zu
nehmen oder gar sich unbezahlt freistellen zu lassen. Und zwar ohne ärztliche Atteste,
wochenlange Beantragungsfristen etc. Diese Varianten sind vielleicht nicht optimal,
aber sie sind zumindest eine MÖGLICHKEIT. Im ÖD, insbesondere bei Lehrern, fehlen
diese Möglichkeiten gänzlich.

An dieser Stelle sehe ich die Gesetzeslücke. Geht unsere Dienstpflicht soweit, dass wir
das Wohl und die Gesundheit der eigenen Kinder wie selbstverständlich hintenan
stellen müssen und dieses weniger wichtig ist als der alltägliche Unterricht für "fremde"
Kinder?

Die hier angesprochene Gesetzeslücke gibt es gar nicht. Neben dem hier im Thread mehrfach
angesprochenem bezahlten Sonderurlaub, sehen die Beamtengesetze von Bund und Ländern
noch "Urlaub aus familiären Gründen" / "familienbedingte Beurlaubung" vor (vgl. z.B. §92 BBG
oder §62NBG):

Zitat von §92 Bundesbeamtengesetz

(1) Beamtinnen und Beamten, die Anspruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag
Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne Besoldung bewilligt,

wenn

1. sie

a) mindestens ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, tatsächlich
betreuen oder pflegen oder

b) (....)

2. keine zwingenden dienstlichen Belange entgegen stehen

Alles anzeigen 

Zwingende dienstliche Belange sind i.d.R. erst berührt, wenn die damit verbundenen
Einschränkungen des Dienstbetriebs über ein normales Maß hinaus gehen würden. Fehlende
Vertretungsreserven begründen keine solchen Belange.
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Vergleichbare Regelungen wird es (ohne es für alle Bundesländer geprüft zu haben) vermutlich
in den Landesbeamtengesetzen ebenfalls geben. Für Niedersachsen ist das der angesprochene
§62 NBG, der im Wortlaut quasi identisch ist.

PS: Wer sich mal mit den Begriffen "zwingende" und "dringende" (schwächere Form) dienstliche
Belange beschäftigen möchte, kann sich u.a. den Beschluss des BVerwG 2 B 76.08 vom
11.12.2008 mal anschauen. Das Gericht hat dort recht übersichtlich dargestellt, welcher
Schweregrad von Einschränkungen des Dienstbetriebs vorliegen muss, um diese Begriffe
auszufüllen.
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